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Zusammenfassung

Im Rahmen des globalen Wettbewerbs um die „besten Köpfe“ rückten Zugangs-
voraussetzungen zum nationalen Arbeitsmarkt in Deutschland ab den 2000er
Jahren verstärkt in den politischen Fokus. Durch Erkenntnisse aus der Praxis
wuchs gleichermaßen das Problembewusstsein dafür, dass formalrechtliche Hür-
den der Anerkennung ausländischer Qualifikationen die Arbeitsmarktintegration
von Migrant*innen erschwerten. Die erstmalige Festlegung eines Rechtsan-
spruchs auf ein Anerkennungsverfahren für alle Auslandsqualifizierten durch das
am 1. April 2012 in Kraft getretene (sogenannte) Anerkennungsgesetz bedeutete
auf dem Papier eine mit liberaler Migrationspolitik assoziierte Rechtsauswei-
tung für Migrant*innen. Im Gegensatz dazu wiesen empirische Untersuchungen
der Anerkennungs- und Bewertungspraxis auf ein Fortbestehen administrativ-
bürokratischer Hürden durch regulative Elemente der policy hin.

Der vermeintliche Widerspruch einer policy, die zu einer sukzessiven Rechts-
ausweitung führt und dennoch restriktive Elemente beinhaltet oder zur Folge hat,
wirft die für diese Studie zentrale Frage auf, inwieweit und warum sich liberale
und restriktive Elemente in der Policy-Genese durchsetzen können. Erklärungsan-
sätze der Migrationspolitikforschung, die Akteur*innen und Strukturen getrennt
betrachten, erweisen sich als ungenügend um die Komplexität der Policy-Genese
darzustellen.

Die tiefergehende Analyse des politischen Entstehungsprozesses des Anerken-
nungsgesetzes im Rahmen einer qualitativen Fallstudie schließt an die Erkenntnis
der Migrationspolitikforschung an, dass nur im Rahmen von Fallstudien die Kom-
plexität politischer Reformprozesse rekonstruiert werden kann. Basierend auf
leitfadengestützten Expert*inneninterviews mit an der Policy-Genese beteiligten
Akteur*innen sowie einem Korpus von gesammelten Dokumenten zum politi-
schen Prozess, wird der Entstehungsprozess des Anerkennungsgesetzes detailliert

VII



VIII Zusammenfassung

nachvollzogen. Dabei wird die notwendige analytische Verbindung und Ver-
schränkung akteur*innen- und strukturzentrierter Einflussfaktoren herausgestellt.

Die Genese und Ausgestaltung des Anerkennungsgesetzes vollzieht sich trotz
des inhärenten Konfliktpotenzials einer migrationspolitischen Maßnahme, die die
Interessen zahlreicher Akteur*innen berührt, als weitestgehend konsensorientier-
ter Prozess. Zentrale Einflussfaktoren bilden neben einzelnen Akteur*innen auch
strukturelle Rahmenbedingungen des politischen Prozesses sowie die diskursive
Einordnung der policy in die gesamtgesellschaftliche Debatte zum Fachkräf-
temangel. Das komplexe Zusammenspiel der einzelnen Faktoren offenbart ein
in Diskussionen um Migrationspolitik präsentes Spannungsverhältnis zwischen
einer stärkeren Öffnung und gleichbleibender Restriktion, das sich u. a. in
berufsrechtlich unterschiedlichen Anerkennungsregelungen widerspiegelt.

Am Beispiel des Anerkennungsgesetzes zeigt diese Studie den Facettenreich-
tum und die inhärenten Widersprüche liberaler Migrationspolitik auf. Diese
stärkere Nuancierung und die gewonnen Erkenntnisse zum konsensorientier-
ten Entstehungsprozess in einem als konfliktär charakterisierten Politikfeld,
unterstreichen den Bedarf einer detaillierten Policy-Analyse, um politikwissen-
schaftliche Migrationspolitikforschung stärker voranzutreiben.
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1Einleitung

Migrationspolitik gehört zu den umstrittensten und kontroversesten Politikfeldern
in liberalen Demokratien. Fragen zum Zutritt und Aufenthalt von Migrant*innen
berühren Aspekte nationaler Identität, Sicherheit und Wirtschaft und generieren
häufig emotionalisierte und ideologisch motivierte Diskussionen, die ihren Aus-
druck in konfliktreichen politischen und öffentlichen Debatten finden, die intensiv
medial begleitet werden (Cornelius und Rosenblum 2005). Zahlreiche Beispiele
der letzten Jahre verdeutlichen, dass Migrationspolitik stark durch Eindrücke
und Wahrnehmungen geprägt ist und dadurch zu einem symbolisch aufgelade-
nen Politikfeld wird, das besonders polarisiert (SVR 2019). Eine Durchsetzung
migrationspolitischer Reformen stellt Regierungen liberaler Demokratien folglich
vor große Herausforderungen.

1.1 Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisinteresse

Nahezu in Vergessenheit geraten ist angesichts der emotionalisierten und v. a.
auf Fluchtmigration zentrierten Debatten der letzten Jahre, dass in der Bundes-
republik bereits wesentlich pragmatischere Diskussionen um Migrationspolitik
geführt wurden. Ein Beispiel dafür ist das am 1. April 2012 in Kraft getretene
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„Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erwor-
bener Berufsqualifikationen“ (kurz: Anerkennungsgesetz)1. Die Policy2-Genese
des Anerkennungsgesetzes fällt in den Zeitraum von etwa 2007 bis 2012, der
sich in Bezug auf die empirischen Migrationsverhältnisse deutlich von den letzten
Jahren unterscheidet. Nach starken Einwanderungsbewegungen in den neunziger
Jahren, insbesondere im Rahmen von Flucht- und Spätaussiedler*innenmigration,
erreichen Einwanderungssaldi um die Jahrtausendwende einen historischen Tief-
punkt (SVR 2010). Politisch hingegen wird dieser Zeitpunkt als Ausgangspunkt
eines Paradigmenwechsels in der bundesdeutschen Migrationspolitik gedeutet,
der sich sowohl in einer Reihe von Policy-Reformen widerspiegelt (u. a. deut-
sche „Green Card“, Zuwanderungsgesetz, Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz) als
auch – begünstigt durch das wirtschaftliche Wachstum – in einem von großen
Parteien und Wirtschaftsvertreter*innen getragenen Konsens manifestiert, die
Bundesrepublik stärker für Migration zu öffnen und eine Willkommens- und
Anerkennungskultur zu etablieren (Kolb 2014; Heckmann 2016; Menz 2016a).
Insbesondere die „Hochphase der Gesetzgebung zur Ausbildungs- und Erwerbs-
migration“ (SVR 2019, 39), die der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen
für Migration und Integration (SVR) auf das Jahr 2010 datiert, charakterisiert
sich durch einen „immigration friendly consensus“ (Heckmann 2016). In öffent-
lichen Debatten etabliert sich zunehmend eine diskursive Verknüpfung zwischen
Migration und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit, die akzeptanzfördernd und
legitimitätssteigernd auf Policy-Reformen wirkt. Nicht zuletzt durch den demo-
grafischen Wandel und drohende Fachkräfteengpässe wird eine Liberalisierung
von Migrationspolitik gesellschaftlich zunehmend als notwendig erkannt.

1 Es handelt sich dabei um ein Bundesgesetz, sodass die Bezeichnung richtigerweise „Bun-
desanerkennungsgesetz“ lauten müsste, insbesondere in Abgrenzung zu den 16 Länderan-
erkennungsgesetzen, welche zwischen 2012 und 2014 in Kraft getreten sind. Dennoch hat
sich sowohl in der Politik und der Verwaltung als auch in der Öffentlichkeit der Begriff
„Anerkennungsgesetz“ durchgesetzt und wird daher auch in diesem Buch verwendet.
2 In der Fallstudie wird aus Gründen analytischer Präzision auf den im anglo-amerikanischen
Raum verbreiteten und inzwischen längst in die politikwissenschaftliche Forschung im
deutschsprachigen Raum übergegangenen dreiteiligen Politikbegriff von policy, politics und
polity zurückgegriffen. Policy bezieht sich auf den inhaltlichen und materiellen Teil von
Politik; policies können folglich, wie in der Fallstudie, eine konkrete Gesetzesvorlage dar-
stellen. Politics bezeichnet den Prozess der Politikgestaltung und die damit verbundenen
Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse. Polity schließlich bezieht sich auf die struk-
turellen und normativen Aspekte von Politik (Schubert und Bandelow 2014, 4 ff.).
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Dabei rücken verstärkt arbeitsmigrationspolitische Maßnahmen in den Fokus,
die durch die Bemühungen der Europäischen Union (EU), einen gemeinsa-
men europäischen Wirtschaftsraum zu schaffen3 und Freizügigkeit herzustellen,
zusätzlich vorangetrieben werden. Als eine Barriere für die innereuropäische
Migration wird die Heterogenität der Bildungs- und Ausbildungssysteme inner-
halb der EU gewertet (SVR 2013, 151). In der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie
2005/36/EG werden daher Grundprinzipien der Anerkennung von Berufsqua-
lifikationen zwischen Mitgliedstaaten festlegt. Obwohl die Bundesrepublik die
EU-Berufsanerkennungsrichtlinie – nach Fristverstößen und Abmahnungen durch
die EU-Kommission – schließlich am 2. Dezember 2007 durch das „Richt-
linienumsetzungsgesetz“ zumindest partiell umsetzt, spielt die Anerkennung
ausländischer Qualifikationen zu diesem Zeitpunkt weder in der politischen noch
in der öffentlichen Debatte eine bedeutende Rolle. Von Seiten der Mehrheits-
gesellschaft wird der Anerkennung ausländischer Qualifikationen ohnehin eine
tendenziell geringe Bedeutung beigemessen (SVR 2010; Knuth 2012)4.

Das Problembewusstsein für formalrechtliche Hürden im Zugang zum Arbeits-
markt für auslandsqualifizierte Migrant*innen ändert sich jedoch nicht zuletzt
durch die Veröffentlichung der Brain-Waste-Studie aus der Integrationspraxis
(Englmann und Müller 2007) und die in etwa zeitgleich aufkommende „Fach-
kräftedebatte“ (Rahner 2011). Vermehrt deuten empirische Befunde, sowohl
der Migrationsforschung als auch großer internationaler Organisationen wie der
OECD darauf hin, dass Migrant*innen in der Bundesrepublik trotz ihrer im Aus-
land erworbenen Berufsausbildungen oder Hochschulabschlüsse überproportional
häufig unterqualifiziert bzw. in Ersatzkarrieren beschäftigt sind (Otto-Benecke-
Stiftung e. V. 2003; Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration 2004;

3 Vgl. hierzu die vom Europäischen Rat bereits im Jahr 2000 beschlossene „Lissabon-
Strategie“, um die EU zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum in der Welt“ zu machen (Europäischer Rat Lissabon 23–24.03.2000:
Schlussfolgerungen des Vorsitzes 2020).
4 Der Sozialwissenschaftler Knuth stellt diesbezüglich fest: „Während Einheimische erfolg-
reiche Ausbildungs- und Berufskarrieren absolvieren können, ohne sich jemals darüber
Rechenschaft geben müssen, ob der Beruf, den sie lernen oder ausüben, durch Bundes- oder
Landesrecht oder überhaupt nicht geregelt ist, ist diese Frage für Einwanderer mit einer im
Ausland erworbenen Qualifikation von grundlegender Bedeutung“ (Knuth 2012, 132–133).

Laut Integrationsbarometer des SVR erkennen nur rund 45 % der Befragten ohne Migra-
tionshintergrund eine politische Maßnahme zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse als
„sehr wichtig“ an – während dies auf 62 % der Befragten mit Migrationshintergrund zutrifft.
Im Übrigen gab es bei keiner anderen Maßnahme, z. B. „Bildungschancen verbessern“,
„Sprachkurse anbieten“ und „Diskriminierung bekämpfen“, eine solch große Abweichung
(SVR 2010, 36).
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Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2006; Engl-
mann und Müller 2007; Lemaître u. a. 2007; Brussig u. a. 2009). Verantwortlich
dafür seien eingeschränkte formalrechtliche Möglichkeiten, insbesondere für
Drittstaatsangehörige, ihre im Ausland erworbenen Qualifikationen in der Bun-
desrepublik anerkennen zu lassen (Englmann und Müller 2007). Dabei wirke
sich ein nicht anerkannter Abschluss ebenso negativ auf die Erwerbsintegra-
tion aus wie ein nicht vorhandener Abschluss (Brussig u. a. 2009). Mit dem
Anerkennungsgesetz wird eine Vereinfachung und Verbesserung des Zugangs
zu Anerkennungsverfahren für auslandsqualifizierte Migrant*innen angestrebt,
indem bisher geltende Rechtsgrundlagen ausgeweitet werden (vgl. Tabelle 1.1).

1.2 Rechtlich-formale Grundlagen der Anerkennung
ausländischer Qualifikationen

Mit dem Anerkennungsgesetz setzt sich eine migrationspolitische Reform durch,
deren Neuerungen sich bedingt durch die rechtliche Komplexität des Regelwerks
als sogenanntes „Artikelgesetz“ und die verwaltungssprachliche Terminologie auf
den ersten Blick nur schwer erschließen5. Tatsächlich besteht das Anerkennungs-
gesetz aus verschiedenen Rechtsreformen, sodass sich hinter dem „Gesetz zur
Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufs-
qualifikationen“ einerseits das „Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz“ (BQFG)
(Artikel 1) und andererseits Änderungen in 63 Fachgesetzen (Artikel 2–62)
verbergen.

Die komplexe Struktur der policy ist wiederum dem in hohem Maße berufs-
rechtlich strukturierten deutschen Arbeitsmarkt geschuldet, der Zertifikaten eine
bedeutende Rolle beimisst (Knuth 2012). Grundsätzlich wird bei der Aner-
kennung im Ausland erworbener Qualifikationen zwischen akademischer und
beruflicher Anerkennung unterschieden. Die akademische Anerkennung umfasst
schulische Abschlüsse und Teilstudienleistungen, die jedoch nicht im Rahmen

5 Auch Knuth weist darauf hin, „[…] dass es praktisch unmöglich war, anfragenden Journa-
listen die Potenziale und Lücken des neuen Gesetzes zu erklären, weil dieses letztlich darauf
hinausläuft, die Struktur des deutschen Berufsrechts insgesamt zu erklären – die im allgemei-
nen Bewusstsein nicht präsent ist, keine offensichtlich übergreifende Logik aufweist und im
Zuge der Auseinandersetzung mit der Problematik überhaupt erst erarbeitet werden muss“
(Knuth 2012, 132).
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des Anerkennungsgesetzes geregelt sind6. Die berufliche Anerkennung hingegen
bezieht sich auf berufliche Abschlüsse, die entweder reglementiert oder nicht
reglementiert sind.

Die Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen als formaler Ver-
waltungsakt ist zwingende Voraussetzung für sogenannte reglementierte Berufe7,
deren Ausübung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelt ist, bei-
spielsweise akademische Heilberufe wie Ärzt*in oder Gesundheitsfachberufe wie
Krankenpfleger*in. Im Rahmen des Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahrens wird
die im Ausland erworbene Qualifikation durch einen rechtsgültigen Verwaltungs-
bescheid der jeweils zuständigen Stelle (z. B. Regierungspräsidien, Kammern)
als gleichwertig mit dem ermittelten deutschen Referenzberuf eingestuft. Eine
Qualifikation kann auch als teilweise gleichwertig eingestuft werden, d. h. dass
zur Erreichung einer vollen Gleichwertigkeit zusätzliche Qualifikationsnachweise
erbracht werden müssen, beispielsweise in Form von Prüfungen oder Lehrgän-
gen. In diesem Sinne bezieht sich Anerkennung auf die „formelle Bestätigung
eines Sachverhalts, die Erklärung der Gültigkeit einer Urkunde und damit gege-
benenfalls auch die Zulassung und Berechtigung zu bestimmten Funktionen und
Tätigkeiten“ (Knuth 2012, 128) und hat dadurch u. U. auch Auswirkungen auf
die tarifliche Einstufung und Entlohnung.

Im Gegensatz zu den reglementierten Berufen sind der Berufszugang und
die Berufsausübung bei nicht reglementierten Berufen, wie nahezu allen Ausbil-
dungsberufen im dualen System, an keine staatliche Zulassung gebunden, sodass
Anerkennungsverfahren lediglich einen fakultativen Akt darstellen, welcher häu-
fig als „Transparenzinstrument“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung
2012, 11) verstanden wird.

6 Die Rechtsvorlage für die Bewertung von Hochschulabschlüssen, die nicht zu einem regle-
mentierten Beruf hinführen, wie beispielweise Soziolog*in oder Ökonom*in, bildet das 2007
von der Bundesrepublik ratifizierte „Übereinkommen vom 11.04.1997 über die Anerkennung
von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region“ von Europarat und
UNESCO, besser bekannt als „Lissabon-Konvention“. Zuständig für die Zeugnisbewertung
ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) in Bonn, eine Einrichtung der
Kultusministerkonferenz (KMK).
7 Reglementierte Berufe können sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene reglemen-
tiert sein. In der Bundesrepublik gibt es 81 reglementierte Berufe auf Bundesebene, darun-
ter 41 zulassungspflichtige Handwerks-Meisterberufe sowie z. B. akademische Heilberufe
und Gesundheitsfachberufe, und 18 auf Landesebene reglementierte Berufe wie z. B. Inge-
nieur*in, Erzieher*in oder Lehrer*in. Das Bundesanerkennungsgesetz erfasst naheliegender-
weise ausschließlich bundesrechtlich geregelte Berufe.


